
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1939/6/15 8RG64/39 - GZ
vom OGH vergeben

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1939

Norm

ABGB §888

Rechtssatz

RG 15.6.1939, VIII 64

Liegt ein Rechtsverhältnis vor, bei dem die in der Regel einem einzelnen zukommende Parteirolle zwischen mehreren

Personen aufgeteilt ist (gespaltener Vertrag), so richtet sich die rechtliche Beurteilung nicht nach dem Weg, den die

Parteien einschlagen, sondern nach dem von den Parteien beabsichtigten Ergebnis.
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8 RG 64/39
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